
Repräsentative Wahlstatistik 
 

In einigen Wahlbezirken kommt es zur Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik 

(RWS). Hierfür werden speziell gekennzeichnete Stimmzettel, bei denen über einen 

Kennbuchstaben das Geschlecht und die Altersgruppe verschlüsselt sind, verwendet. 

Geregelt ist dieses Verfahren im § 52 des Gesetzes über die Wahlen zum Sächsischen 

Landtag (Sächsisches Wahlgesetz – SächsWahlG) vom 11. August 2023 (SächsGVBl. S. 

598). 

Die repräsentative Wahlstatistik bildet die Basis für eine wahlpolitische und soziologische 

Analyse der Wahlergebnisse und vermittelt ein spezifisches Bild der politischen 

Willensäußerung. 

Eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ist ausgeschlossen, indem: 

▪ die ausgewählten Urnen-/Briefwahlwahlbezirke mindestens 400 Wahlberechtigte/Wähler/-
innen umfassen müssen. 

▪ die Geburtsjahrgänge zu so großen Gruppen zusammengefasst werden, dass keine 
Rückschlüsse auf das Wahlverhalten möglich sind. 

▪ die Wählerverzeichnisse und die gekennzeichneten Stimmzettel nicht zusammengeführt 
werden dürfen. 

▪ die Auszählung der Stimmzettel im Wahllokal zunächst ohne statistische Auswertung 
erfolgt. Diese wird im Nachgang unter dem Schutz des Statistikgeheimnisses ohne 
Nutzung des Wählerverzeichnisses im Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen 
durchgeführt. 

▪ wahlstatistische Erhebungen nur von Gemeinden vorgenommen werden dürfen, bei 
denen durch Landesgesetz eine Trennung der Statistikstelle von anderen kommunalen 
Verwaltungsstellen sichergestellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation und 
Verfahren gewährleistet ist. 

▪ die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik nur für den Freistaat Sachsen und nicht 
für einzelne Wahlbezirke veröffentlicht werden. 

 
Gemeinden, die für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählt wurden, geben weitere 
Informationen vorab bekannt. 
 


